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A r t. 127. DieVorführimgs- und Verhastö

be fehle, welche in peinlichen Fällen von der korn-

pctenten Behörde erlassen werden, kann diese
durch die 'Gendarmerie dein Beschuldigten bekannt

machen und gegen dieselben vollstrecken lassen.

Art. 128. Die Gendarmen sind verbunden,

wenn sie dazu aufgefordert werden, den Bürgern,
welche das Gericht der Geschwornen bilden sollen,

die Zettel oder Einladungsschreiben zu bringe» ;
 aber unter keinem Vorwände können sie gebraucht

werden, um die Vorladungen oder Zettel an die

Parteien oder Zeugen zu überbringen, cö sey denn

daß sich diese geweigert härten, den schon früher
 erhaltenen Vorladungen Folge leisten ; in wel
chen, Falle ver Gendarme, welcher den Zettel
überbringt, ein Protokoll der Uebergabe aufzu
nehmen hat, welches durch den Brigadier dem
General-Prokurator des Kriminalhofes, welcher
den Gendarmen requirirt hatte, zu überschicken ist.

Art. 129. Die Gendarmerie kann auch nöthi

gen Falls von der kompetenten Behörde aufge
fordert werden, öffentliche Gelder, Transporte
von Schießpulver, die Briefpost, die Postwagen
und andere öffentliche Wagen zu begleiten.

Art. izo. Die Gendarmerie-Kommando's,

welche bei der Hinrichtung der von den Gerichts

höfen vcrurtheilten Verbrecher gestellt werden,
sollen blos den Dienst als Polizeiwachen thun,

 um die gute Ordnung aufrecht zu erhalten, Auf-

stände zu verhindern, die Entweichung der Schul
digen zu verhüten, wie auch um die Instizbedien-

ten, welche beauftragt sind die Verurtheilungen
vollziehen zu lassen, vor-Störungen in der Vcr-

richtung ihrer Amtspflicht zu sichern.
Art. izi. Die Auszüge der Protokolle und

die Berichte über die Ausführung der in Gefolg

 der Requisition der Civil-Behörde statt gefunde
nen Unternehmungen, sollen innerhalb vier nnd

zwanzig Stunden, durch den Bigadicr an die
Lieutenants des Distrikts oder an den Kapitain,

falls es für den Hauptort des Departements ist,

geschickt werden. Der Lieutenant «herschickt bci-

dcs dem Kapitain, welcher die Eintragung in
das dazu bestimmte Buch besorgt, und die Ori

ginal - Papiere dem Eskadrons - Ehef zustellt,

welcher sie sodann an den Legions-Chef zu schik-

keu hat.
Art. 132. Wenn ein Arrestant, Gefangener,

oder Verurtheilter der Gendarmerie übergeben
wird, so ist die erste Psiicht des Gendarmen,
welchem er anvertrauet ist, ihn zu durchsuchen

und ein Verzeichuiß der Effekten aufzusetzen,
welche er bei sich führt. Für selbige ist der Gen-
darme, von diesem Augenblicke an, verantwort-

lich. Dieses Vcrzeichrriß soll von dem Gefange
nen und zwei Zeugen unterschrieben und jedesmal
von dem vorhergchenden'Gendarmen an den, w.l-

cher ihn ablöset, übergeben werden, um endlich
dasselbe dem Gcfangenregister desjenigen Gefäng
nisses, wo der Verhaftete bleibt, beizulegen.

Arr. 133. Die Effekten, welche der Gefan
gene besaß, sollen ihm, mit Aufnahme der im

folgenden Artikel bemerkten, gelassen werden;
nur hat die Gendarmerie darauf zu wachen, daß

er durch Verkauf, Verschcnkung, oder auf sonst
eine Art nichts davon veräußern kann.

Art. 134. Waffen, scharfe Instrumente und
solche, deren der Verhaftete oder Gefangene sich

zu seiner Entweichung bedienen könnte, sollen ihm
weggenommen werden, und der Gendarme hat

dieselben sammt dem General-Verzeichnisse der
Effekten, wovon in dem i32tcn Artikel die Rede

ist, zu übergeben.

^irt. J 35 * Bei der Ueberlieferung des Ver

hafteten in das Gefangcnhans soll der Gendarme
ihn von neuem durchsuchen und diese letzte Durch

suchung, wie auch die Uebergabe des Verzeich
nisses und der Effekten, wovon in dem 132^»

Artikel die Rede ist, sich in seinem Buche beschei

nigen fassen.

Art. 136. Die Kommandanten der Brigade

sollen sich bei jedem Transporte eines-Kefangencu
über die Vollziehung dieser Vorschriften Rechen-


